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Betrifft: Stellungnahme von Friedrich Schwarzenegger,Fotografenmeister zum Entwurf
eines Bundesgesetzes, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird

Sehr geehrtes Präsidium !

lch, Friedrich Schwarzenegger,Fotografenmeister (WKO - Mitgliedsnummer 124449 ),
nehme zum vorliegenden Gesetzesentwurf 380/ME XXIV. GP - Ministerialentwurf - Mate-
rialien - Erläuterungen, Allgemeiner Teil, Punkt A) Berufszugangsrecht, Seite 2, Entfall der
Reglementierung für Berufsfotografen wie folgt Stellung und ersuche um Berücksichtigung
meiner Anmerkungen:

Wie in Absatz 2 angeführt, ist die Reglementierung eines Gewerbes nur dann rechtfertig-
bar, wenn der Befähigungsnachweis für den Schutz des Kunden vor Vermögensschäden
erforderlich ist. lm Fotografenhandwerk trift dieser Sachverhalt dann zu, wenn fotografi-
sche Arbeiten für die Werbewirtschaft, Industrie sowie Handel und Gewerbebetriebe
durchgeführt werden. Durch eine fachlich ungenügende Ausführung können erhebliche
materielle Schäden entstehen, durch Zeitverlust, Neuvergabe sowie Wertminderung durch
Terminverlust.

Zu Absatz 3 sei anzumerken, daß zur Ausübung des Fotografenhandwerkes ein erhebli-
ches Mehrwissen notwendig ist, als Kenntnisse über die analoge Entwicklung von Bildern
Die Herstellung von qualitativ hochwertigen Bildmaterial und deren Verbreitung ist nach
geltenden Normen weiterhin mit hohen Anforderungen verbunden Die digitale Fotografie
hat lediglich das Lichtspeichermedium verändert, jedoch nicht die elementaren Kenntnisse
in den Bereichen Aufnahmetechniken, Kameratechnik, Lichtkunde, optische Gesetze, fo-
tografische Mathematik, Elektronik, Elektrik, Informatik und Farbmanagement. Durch die
verschiedenartigsten Drucktechniken, z.B. der Umgang mit Lösungsmittel bei Solventdru-
ckern, sind umfangreiche Kenntnisse von Umweltschutzbestimmungen notwendig bzw.
sind durch die überwiegend am Computer zu erbringende Bildbearbeitung genaue Kenn-
tnisse der Arbeitnehmerschutzbestimmungen sinnvoll. Gleichlautend sind die EU-weit ge-
Itenden Bestimmungen des Urheberrechtes durch die modernen Verbreitungstechnologien
erforderlich.
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Der Tätigkeitsvergleich zwischen dem klassischen Pressefotografen ( freies Gewerbe )

und dem Fotografenhandwerk ist in der venruendeten Formulierung unzulässig. Der Pres-
sefotograf als tagesaktueller Bildlieferant von modernen Informationsmedien, lnternetme-
dien, Fernsehen bzw. klassischen Printmedien benötigt einzig das Wissen über die digitale
Funktionsweise seine Aufnahmegerätes bzw. von Bildgestaltungselementen der medialen
Berichterstattung in Kombination mit den dafür benötigten, einfachen Lichtmitteln. Darüber
hinausgehendes Wissen ist im Regelfall nicht Voraussetzung, um das Anforderungsprofil
des Auftraggebers zu erfüllen.

Der Fotograf im Handwerk benötigt , auch bei Spezialisierung auf Teilgebiete, erweiterte
Kenntnisse zu den auf Seite 1 / Absatz 3 vorgenannten Wissengebieten, um einen Kun-
denauftrag zur Zufriedenheit nach geltenden Qualitätsnormen erfüllen zu können. Darüber
hinaus haftet der Fotograf im Handwerk für etwaige Qualitätsmängel, wie auf Seite 1 / Ab-
satz 2 ausgeführt.

lch möchte festhalten, daß das Fotografenhandwerk nicht nur mit handelsüblichen digita-
len Spiegelreflexkameras ausgeübt wird, wie es der Schlusssatz des Absatzes 3 vermuten
lässt, sondern auch die klassischen Mittelformatkameras und Kameras auf optischer Bank
in Verwendung sind, nur mit anderen, moderneren Speichermedien.

lch rege daher an, die Begründung zu dieser Novellierung erneut einer Überprüfung zu
unterziehen und zu überarbeiten bzw. andererseits bei Feststellung der Richtigkeit meiner
Ausführungen in diesem Gesetzesentwurf den Bereich ,, Entfall der Reglementierung für
Berufsfotografen" ersatzlos zu streichen.

freundlichen

Friedri

Schubertstraße 1 52, 3040Neulengbach
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Argumenl:

Berufsfotogrofie ist wie in der Bezeichnung verborgen, ein Beruf von dem der
Ausübende seinen Lebensunterholt zu bestreiten hot, um sich ihr gonz
widmen zu können. Der Berufsfotogrof hot innerhqlb der Gesellschoft eine
Aufgobe zu erfüllen und donn seinen Job zu erledigen, wenn der Kunde diese
Dienstleistung benötigt. Dos Wonn, Wo und Wie konn mon sich dobei nicht
oussuchen, denn es gilt, die Vorstellungen und Wünsche des Kunden zu
erfüllen, und nicht , sein eigenes Ego zu befriedigen. Doher werden sich
Berufsfotogrofenbilder immer von freien Arbeiten von Hobbyfotogrofen
unterscheiden, denn die hoben dos Privileg diesem Anforderungsprofil nicht
zu unterliegen.

Argumenl:

Dos Bild selbst erfüllt wichtige Aufgoben. Es ist Dokumentolionsmedium,
Kommunikotionsmedium und Erinnerungsmedium sowie dqs wichtigste Trons-
porfmedium der Werbebronche in einer visuellen Mediengesellschoft. Um dos
perfektes Bild hezustellen broucht mon neben Begobung, Gefühl für Licht-
stimmungen und Bildgestoltung ouch fundierte fochliche Kenntnisse über olle
Elemente fotogrofischer Verfohrenstechniken. Die digitole Technik hot dos
Speichermedium und dos domit verbundene Wissensspektrum veröndert,
nicht jedoch dos Grundwissen über fotogrofische Vorgönge. Der Computer ist
eine bessere, effektivere Dunkelkommer geworden, dos Wissen um digitole
Bildbeorbeitung, Bildousgobe und Drucklechniken bosiert quf der onologen
Grundtechnik, von der diese obgeleitet wurde. Mit der neuesten Produktin-
novotion der Hewlett-Pockord Compony, dem Lorge Formot Photo Negotive
Drucker, können Fotogrofen digitole Negotive in derselben Größe wie die
endgültigen Abzüge herstellen und donn in onologen Verfohren mit Belich-
tung, Entwicklung und Fixierung einsetzen. Auf diese Weise lösst sich die
Effizienz und Prözision der Digitoltechnik mit dem Hondwerk der mqnuellen
Belichtung und Entwicklung kombinieren und schofft einzigortige Unikotbilder.

Argumenl:

Quolitötssicherung und Produkthoftung sind EU-Pflichtthemen. Durch dos
Fotogrofenhondwerk bzw. die Meisterprüfung - die }höchste Bildungsquoli-
fikqtion in der EU - wird dies für die Fotogrofie EU-weit nur mehr in Östeneich
gorontiert. Soll dieser Vorteil durch eine Freigobe verspielt werden bzw. wer
hoftet, wenn dos Produkt Bild nicht entspricht und dodurch moterielle
Schodensersolzonsprüche geltend gemocht werden können ( Neudruck, Zeit-
vezögerung, Wertminderung udgl. bzw. Ansprüche ous dem
Konsumentenschutzgeset ) ?

Argumenl:

Mit der Streichung des in der gesomten EU onerkonnten Titels ,, Meister " durch
die geplonte Novelle der Gewerbeordnung ous 

.|994 
ist die jetrt bestehende

Wettbewerbsföhigkeit eines gonzen Berufsstondes eines souverönen Stootes
Östeneich geföhrdet, in der Art, ols dos ouf ein weiteres, wichfiges von der
Europöischen Union onerkonntes lnstrument der Quolitötssicherung durch
eine unverhöltnismößige Liberolisierung vezichtet wird.
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Argumenl:

Die geforderte Liberolisierung im Fotogrofenhondwerk wurde mit der Aufglie-
derung in Teilbereiche und dem Zugong durch eine einfoche Fochbefrogung
umgesetzt. Worum wird diese Möglichkeit nicht in Anspruch genommen ? lst

es sinnvoll, fochliche Kompetenz, Ausbildung und Wissen zu opfern um Perso-
nengruppen zu gewinnen, die sich einer stootlichen Überprüfung ihrer Föhig-
keiten und Kenntnisse entziehen möchten, weil Fotogrofie nur Spoß mochen
dorf und lernen Arbeit bedeutet bzw. Personen, die neben gut dotieren Brot-
berufen eine lukrqtive Zusotzverdienstquelle in der Fotogrofie suchen und mit
tels Preisdumping ouch finden werden, mit dem Wettbewerbsvorteil, keine
Infrostrukturkosten trogen zu müssen, keine Mitorbeiter benötigen und domit
quch keinen Beitrog für die Gesellschoft leisten I

Argumenl:

Der Berufstitel ,,Fotogrofengeselle" bzw. ,,Fotogrofenmeister" gilt ols Zeichen
für gut ousgebildete und stoolliche geprüfte Personen eines Hondwerksberu-
fes. Durch die ongebotene und in den Medien entsprechend beworben
Möglichkeit diesen kreotiven Beruf in einem duolen Ausbildungssystem, wel-
ches in der gesomten EU einzigortig ist, zu erlernen hoben sich viele entschlos-
sen, diesen Weg der Berufsousbildung zu gehen. Zusötzlich wurde durch dos
Angebot einer ,,Berufsmoturo" die Möglichkeit eröffnet, noch der Berufsous-
bildung ouch ein Studium beginnen zu dürfen. Für viele Jugendliche wor die
Möglichkeit, ols Berufsobschluss eine Meisterprüfung obzulegen eine Ent-
scheidungshilfe, diesen Ausbildungsweg zu gehen, zudem der Berufstitel ,,Fo-
togrofenmeister" ouch in der Gesellschoft einen sehr hohen Stellenwert hot. Er

zeichnet den Tröger(in) ols fochlich kompetenten Fochmonn/frou ous und
ermöglicht den Einstieg in die Selbstöndigkeit und domit in eine wirtschoftliche
Unobhöngigkeit mit der Option einer individuellen Selbstverwirklichung. Der
,,Meisterbetrieb" isl gerode in einem Hondwerksberuf, in unserem Foll - der Fo-
togrofie - ein Zeichen für Quolitöt, Verlösslichkeit, Kompetenz in der Ausbil-
dung.

Argumenl:

Zur Erlongung des Lehrqbschlusses im Fotogrofenhondwerk, der Gesellenprü-
fung, ist ein umfongreicher Lehrstoff zu erlernen, welcher in den Berufsschulen
vermittelt wird. Dieser umfosst die Bereiche Optik, Physik, Chemie, Lichtlehre,
dos Arbeiten mit der Fochkomero ( Sinor), diverse Aufnohmetechniken, Foch-
mothemotik, Urheberrecht Geschichte udgl. sowie Ausgobe und Drucktech-
niken. Durch die Beibeholtung der derzeitigen Situotion werden bestehen-
de Arbeitsplötze in unseren Lehrbetrieben erholten, bzw. neue Arbeits-
plötze für Lehrlinge und Gesellen und somit bessere Chqncen für unsere
Jungend geschoffen Dies bedeutet bessere Zukunftschoncen im verein-
ten Europo vor ollem in Betrieben der Wochstumsbronchen ,,Kreotivwirt-
schoft".
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